
Willy Müller Förderstiftung Merkblatt

Die WILLY MÜLLER FÖRDERSTIFTUNG fördert geeignete Personen bei der Ausbildung, beruf-
lichen Umschulung oder Weiterbildung in Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungsberufen und beim 
Gang in eine solide Selbständigkeit.

Sie gewährt unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion Personen zwischen dem 18. und 40. 
Altersjahr, in Ergänzung zu selber beschafften Mitteln, Unterstützungsbeiträge "à fonds perdu" oder 
zinslose Darlehen während zweier Jahre, soweit keine familiäre und staatliche Hilfe möglich ist.

Sie gewährt Förderbeiträge für laufende oder zukünftige Projekte und Ausbildungen. Die Stiftung ist 
gesamtschweizerisch tätig und berücksichtigt Personen mit mindestens 2-jährigem Wohnsitz in der 
Schweiz.

Bewerber und Bewerberinnen für einen Unterstützungsbeitrag haben das Formular „Antrag für För-
derbeitrag“ vollständig ausgefüllt und mit allen darin verlangten Unterlagen (Fotokopien) bei der Be-
ratungsstelle, die das Antragsformular abgegeben hat, einzureichen. Anstelle dieses Antragsformulares 
kann auch eine Kopie des vollständig ausgefüllten Antragsformulars für kantonale Sitpendien einge-
reicht werden, zusammen mit den Unterlagen gemäss der Checkliste.

Um die Vertraulichkeit zu wahren, können die Gesuchsteller/innen die verlangten Bankauszüge und 
Steuerunterlagen entweder der Förderstiftung direkt oder in einem verschlossenen Couvert der Bera-
tungsstelle zuhanden der Förderstiftung einreichen.

Die Beratungsstelle hat zu prüfen und zu bestätigen, ob der Antragsteller aus ihrer Sicht die Vorausset-
zungen für eine Unterstützung erfüllt und ob der Antrag und die verlangten Unterlagen vollständig sind. 

Der Stiftungsrat bemüht sich, jedes Gesuch so bald als möglich zu bearbeiten und zu entscheiden, im 
Normalfall innert längstens 3 Monaten. Der Entscheid der Förderstiftung wird der Beratungsstelle, die 
das Gesuch eingereicht hat, und/oder dem Gesuchsteller schriftlich mitgeteilt. 

Zinslose Ausbildungsdarlehen sind in der Regel innert 2 - 5 Jahren nach Abschluss der Ausbildung an 
die Stiftung zurückzuzahlen. 

Die WILLY MÜLLER FÖRDERSTIFTUNG wird alle Gesuche strikt vertraulich behandeln und die 
gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzgesetzes einhalten.
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